
Zn Rhodischen nnd Delischen Inschriften.

I. Der Bildbauer Pllyles von HaUkarnass.

Emanuel Löwy schreibt in seinem jüngst erschienenen Werk
<Inschriften Griechischer Bildhauer) nach einer längeren Ausein
andersetzung über die Paläographie rhodiseher Künstlerinsohriftell
p. 129 folgendes:

<Liess sich aus der Paläographie das zeitliche Verhalten der ein
zelnen Insohriften zu einander mit einer durch andere Erwägungen
bestärkten Wahrsoheinlichkeit entnehmen, so bedürfte es, um
zu einer absoluten Zeitbestimmung zu gelangen, der Möglichkeit,
eine Anlmüpfung an die eine oder andere zeitlich :uxirbare
Insohrift vorzunehmen. Es gibt nun aber nioht n111" in der
ganzen Menge der mit Künstlernamen versehenen Inschriften
keine welche eine Datirung aus sich herauB gestattet,
sondern es gilt dasselbe auch überhaupt fttr die ganze rhodische
Epigraphik des hier in Betracht kommenden paläographisohen i

Oharacters, soviel ich sehe nur mit Ausnahme zweier In
schriften, die vielleicht die Aussicht' einer Zeitbestimmung er
öffnen könnten, über deren Aussehen mir aber nichts bekannt ist'.

Naohdem dann Löwy zwei Versuche einer Anlmüpfung zurück
gewiesen, bringt er einen eigenen vor, der indessen in gleicher
Weise auf paläographischen Erwägungen beruht und bei der Be
schaffenheit und Dürftigkeit des Materials auf keine absolnte
Sioherheit Anspruch machen kann.

Wir wollen nun sehen, ob wir nicht einen von paläo
graphischen Kriterien nnabhängigen Anknüpfungspunkt gewinnen
können.

Den Gegenstand unsel'er Untersuchung bildet die auf Delos
gefundene und an. unzähligen Stellen publioirte Insohrift, bei
Löwy n. 178 (eIG. 2283°add,):

TO KOIVOV TWV VllcrlWTWV >A'fae6crTpa
TOV TIOA)JexPUTou <P6blOV geoi'l: [rr]{icrt.

Q>UAI1'l: (AAIKap~a<Jcreuc; Erroel.
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Es wird sich zunächst darum handeln, den Anfangs- und End
punkt des in der Inschrift erwähnten KOlVOV TWV Vll<JtwTWV fest
zustellen. Romolle gebührt zuerst das Verdienst, einiges Licht
darüber verbreitet zu haben (Bul}' d. corl'. hell. IV p. 320 f.
vgl. Hauvette-Besnault, ebenda VII p. 5 f. G. Gilbel·t, Handbuch
der Griechischen Staatsaltel·thümer II p. 201 f.).

. Den Oultmittelpunkt des in Rede stehenden KOlVOV TWV

VllO'lWTWV bildete nach mehreren inschriftlichen Zeugnissen die
Insel Delos, wo sich auch das Archiv desselben befand.

Schon aus dieser unleugbaren Thatsache lässt sich wohl folgern,
dass die genannte politisohe Vereinigung in dieser Gestaltung
kaum vor c. 320, um welche Zeit Delos von Athen unabhängig
wurde, begründet sein kanu. Die Inschriften weisen aber darauf
hin, dass sie sich sogar erst mit Anfang des III. Jahrhunderts
unter der Protectian des ersten oder zweiten Ptolemäers constituirt
hat; die meiste!:. derselben stammen aus der Periode der unbe
strittenen ägyptischen Seehenschaft.

Wichtiger noch wäre es, könnte man genau die Zeit ihres
Endes cOllstatiren. Das späteste der bisher gefundenen Monumente,
die des K01VOV Erwähnung thun, iat jedenfalls die Inschrift eIG.
2334, welche Homalle bult. d. corr. hell. IV p. 333 in die ersten
Jahre des II. Jahrhunderts v. ChI'. setzt. Bul!. VIII p. 87 be-

er diese näher. Indessen ergibt sich die
präciseste Fixierung daraus, dass der nach CIG. 2334 mit einem
Kranze ausgezeichnete Syracusaner Timon, Sohn des Nympllodoros,
zufolge einer unter dem ArchOnten Demares aufgestellten In
vel1tarlisle des delischen Heiligthums unter den lep01totoi Orthokles
und Alldmides, welche während des Archontatsjahrs des Ohaireas
fungirten, dem Gotte einen goldnen Kranz weihte (buILVI p. 37 Z.74
(fTElpavo<;; XPU(fo(l<;; ov &vEBfJKEV TiJJwv NUJJlpobwpou LUpaKO(Ho<;;.
aO'TaTo<;;). :Mag nun jener Kranz mit dem ihm nach CIG. 2334
von dem K01VOV TWV VllO'lWTWV zuerkannten in Zusammenhang zu
bringen sein, was man in Anbetracht eines ähnlichen bull. VI
p. 39 Z. 901 erwähnten Palles anzunehmen geneigt sein möchte, oder
denkt man heide Akte von einander unabhängig, jedenfalls gibt
das Archontatsjahl' [les Ohaireas für unser KOlVOV einen wichtigen
Zeitpunkt. In der folgenden Besprechung delischer Inschriften
werden wir aber sehen, dass dasseihe in das Jahr 196 v. Oh.

1 dAAo~ lJTElpClVOr;; xpuO'oOr;; €Aa{a~, (Iv dVE911KClV al1Auib€~ xop€'la
lJT€lpClvw9€'l0"C!I Otro AeuJdou KOPVl1ALOU lCKltr{WVOr;; O"TpaTllTOO 'Pwpa{wv.
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fällt. Damit ist aber leider nooh nicht der factische Endpunkt
des K01VOV bewiesen. Indessen werden die Bewohner des Arohi
pelagus sohwerlich nach 166, dem Jahre, wo die Athener Delos
von Neuem besetzten, dieser Insel jene Bedeutung verliehen haben;
es ist sogar in hohem Grade wahrscheinlich, dass der Bund sich
gleich naoh 196 in Folge des politischen Eingreifens der Römer
aufgelöst hat.

Von dieser Betraohtung ausgehend können wir mit ziemlioher
Sioherheit unsel'e Insohrift dem dritten Jahrhundert v. Oh. .zu
theilen.

Versuchen wir nun, ob wir nicht mit Hülfe der in der
Inschrift gegebenen politisohen Beziehungen aus den damaligen
Verhältnissen der Inselwelt heraus zu einer nähern Datirung ge
langen können.

Homalle hat in dem oben angeführten Artikel gezeigt, wie
das K01VOV TWV V'I1(fIWTWV, das unter den Auspicien der Ptole
mäer gegründet worden war, bald in volle Abhängigkeit von der
ägyptischen Politik gerieth. So wird es duroh des Ptolemäers
Maohtwort dazu genöthigt, seinen finanziellen Verpflichtungen
gegen das delische Heiligthum naohzukommen; ja mit Recht hat
Dittenberger sylloge n. 367 p. 516 Anm. 35 in dem VJ1(fllXPXoc.;

(EplliaCO, der Dach Erwähnungen älterer Inventarien aufs engste
an Aegypten attachirt ersoheint, den von dessen Konigen über den
Inselbezirk eingesetzten Präfecten geBehen. Und durch 'eben
dieBes Unterthanenverllältniss ist es bedingt, dass die ganze
Thätigkeit des Bundes, wie sie die Inschriften uns vorführen, sich
auf das Ertheilen VOll Ehren und andere politisch harmlose Mass
regeln besohränkt. Durch die Seeschlacht bei Kos 266 wurde
zwar die ägyptische Macht auf dem ägäischen Meel'e bedeutend
erschüttert - in den Inventarien von Delos steht auf einmal
der makedonische König im Vordergrund -, aber die Lähmung
ist blos eine vorübergehende. Der Sieg bei Andros 244 stellte
das ägyptische Uebergewicht wieder in seinem vollen Um
fang her, und die Nesioten sind wieder unter der alten Be
vormundung (cf. Meliarakes KUKAlXolKa p. 268 f.). Mag auch die
ägyptische Herrschaft eine verhältnissmässig milde, die Selbst
regierung der einzelnen Städte bis zu einem gewissen Grade
garantiert gewesen sein, der Lockruf Freiheit schlug au keines
Griechen Obt· ungehört, am allerwenigsten bei der beweglichen
Bevölkerung der handeltreibenden Seestädte, Und gerade damals
war die politisohe Oonstellation eine derartige, dass die Sympa-

Rhein. Mus. f. Philol. N. F. XLI. 15
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thieen des Archipelagu8 sicb offenbar nach einer andern Seite, als
naoh Aegypten hin neigen mussten.

Rhodos hatte seit Beginn des Jahrhunderts durch seine
günstige Lage, die Tüchtigkeit seiner Bevölkerung und die kluge
Politik seiner Leiter einen ungeahnten Aufschwung genommen.
In allen Meeren war die rhodisehe Flagge am meisten respektirt.
Sein Ziel war, die Städte der Inseln nnd Küsten Asiens bis zum
Pontos zu einer grossen 'Hansa' zu vereinigen und sich selbst
zum Haupt derselben zu machen. So hat es im Verlauf des
IH. Jahrhunderts vielen Griechenstädten zur Freiheit verholfen.
Wie wenig da die dominirende Stellung Aegyptens auf dem
ägii.ischen Meere in seinen Plan passte, ist leicht zu begreifen, und
nicht nlinder erklärlich, dass es auf den günstigen Augenblick
harrte, derselben einen vernicl1tenden Stoss zu geben. War auch
Aegypten mit Rhodos hefreundet gewesen, so konnte dieses Mo
ment bei einem Staate, der wie Rhodos eine consequeute Handels
politik trieb, nicht allzusehr ins <Gewicht fallen. So trat der
.rhodische Staat für die Seleukiden gegen Ptolemaios Euergetes
ein. .Droysen hat in der Geschichte des Hellenismus In p. 406
gezeigt, dass viele kleine Mächte des ägäischen Meeres gemein
schaftliches Interesse darauf hinwies, sich Rhodos anzuschliessen,
umt von einigen Inseln ist es in der That überliefert. Daher
dürfen wir dies mit grösster Wahrscheinlichkcit auch von dem
KOWOV der Nesioten annehmen, zum mindesten aber glauben, dass
ihnen die in Aussicht stehende Unabhängigkeit von Aegypten sehr
willkommen war.

Bei Ephesos kam es bald nach 244 zur Seeschlacbt, worin
der ägyptische Admiral Chremonides von den Rhodiern vollständig
geschlagen .wurde. Die Suprematie der Ptolemäer auf dem
ägäischen Meere war damit für längere Zeit gebrochen. Der Be
richt über die Schlacht steht bei Polyaen V 18. Als rhodischer
Nauarch wird >ATlle60"TpllTO~ <P61:)\o~ angegeben. Bedenken wir
nun, nachdem wir bei der allgemeinen Begrenzung des KOlVOV

TWV VllO"IUJTWV mit unserer Inschrift in das II!.
verwiesen worden sind, wie gut gerade in diesel' Zeit der
freiung von der ägyptischen Herrschaft sich die Dankbarkeit
Nesioten gegen den rbodischen Vorkämpfer erklärt, ferner
der Name>ATll9oO"TPllTOC; ein sehr seltener ist, dass wir d611selben
auf rhodisehen Inschriften meines Wissens bis jetzt gar niobt
zeugt finden, beachten wir zndem, wie die ältere kürzere Faissunj.\';
der Inscbrift und die Formel Seoic; 1tllO"I, obendrein aber
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HomoHe'II Angabe über den 8chriftcharakter 1 vortrefflich damit
stimmt, und nehmen wir schliesslich 11,11 dies zusammen, so glaube
ich, dass wir ohne alles Bedenken den in unserer Inschrift er
wähnten'Äja90O"TpaTo<;; TIoAuapaTou <P6blO<;; mit dem bei Polyaen
genannten rhodischen Nanarchen identi:liciren dürfen 2.

Darnach ergibt sicll für den Bildhauer Phyles von Halikarnass,
dass er um 240 die Statue des AgathostratOEi gearbeitet hat. Auf
Grund dieses Resultates lie.sse sich nach den Gesichtspunkten, die
Löwy S. 128 aufgestellt hat, die Zeit der andern rhodischen
Künstler ungefähr bel'ltimmen.

Da aber Löwys Erwägungen rein auf dem graphischen
Charaoter der betreffenden Inschriften beruhen, wäre, es vor allem
wlinschenswerth, AbklatsQhe der bis jetzt bestimmt datirten rho-,
dischen Urkunden dieses Zeitraums zu erlangen.

Die hier in Betracht kommenden Inschriften sind folgende:
1. Rev. arch. 1866 I p. 355 n. 18, Mitte des III. J ahrh.

(cf. Mitth. a. .Ath. IX p. 49).
2. Ross Inscr. ineditae n. 275, zw. 247-205 8•

3. Mnemosyne I 1852 p. 75 f. Oauer deI. p. 1232 D. 181,
nach Naher c. 220, Newton <probably not earBer than 200'.

4. Ancient Gree!>. inscriptions in tbe British Mus. II n. 343,
o. 191 v. Oh.

o. Mitth. a. .Ath. II p. 224, zwischen 188-167.
6. BuH. d. corr. hell. VIII p. 358, wohl .Anfang d. II. Jahrh.

1 BuH. d. COrl. hell. IV p. 332 setllt er die Inschrift in die Mitte
des III. Jahrhunderts.

2 C. Wachsmuth hat in seiner Göttinger Festrede 1870, S.6 eben
falls die Identität angenommen, ohne seine Ansicht näher IlU begründen.

S Mit der von Foucart Rev. al'ch. 1865 p. 295 angenommenen
Identität des bei Ross Inser. ined. n. 275 genannten EOq>avIO"KOr; KaAAt
Edvou KUß' uoß€O"lav ~€ 'OvuO"avbpou mit dem delphischen Proxenos des
Jahres 180/79 EOq>aVl<1KOO; KUAAIEdvou KUß' üo6€a(uv oe NllmmMj.lou
kann ich mich nicht einverstanden el'klaren. Denn einen solchen Irr
thum in Betreff des Adoptivvaters darf man dem Steinmetzen doch
nicht ohne weiteres in die Schuhe schieben. Dagegen glaube ich auch,
dass der bei Ross genannte EÖq>aVHiJ<or; identisch ist mit dem bei La
Bas 205 genannten Eöq>avwKOr; Ka[A]A[tE€]vou Ku6' öo6€a(uv oe NIKMt
MflOU, welches Fl'agment Waddington dem zweiten Sohiedsspruch der
Rhodier in. dem Streit zwischen Samos und Priene, also zw. 241-205,
zutheilt (cf. Dittenberger syH. n. 241). Veber die Zeit von Nr.3 und 6

ich bei einer anderll Gelegenheit eingehender sprechen.
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11. Znr Chronologie der delischen Archonten.

P. Paris hat im bull. d. oorr. hell. IX p. 149 f. an der
Hand eines neuen Fundes nachzu weisen versncbt, dass die von
Homolle aufgestellte Chronologie der delischen Arohonten zwisohen
:100-170 v. Ch. etwas abzuändern ist. Indess soheint mir das
Resultat auoh jetzt nooh kein gesiohertes zu sein. Da aber so
manche ohronologische Ansetzung gerade auf der Datirung dieser
Arohonten beruht und wir noch den Beweis für das Arohontats
jahr des Chaireas sohuldig sind, wollen wir diese Frage etwas
ausführlicher behandeln.

Den Ausgangspunkt für Homolle's und Paris' Darlegung
bildet die Notiz in dem Reohensohaftsberiohte des Amphikles
bult Ir p. 576, Zeile 78 und 83: Tabe] itp[o(jm~eJl1 ~itt Titt;
TtI.1E.TEpac; apxf\r;; . . . . . . drro Tfic; "EAAllVOC; ~rrt >AJ..l<pt
KAEOU<;;, TIo(l'lbE.Ulvor;; . . . . . . . O'Tpa]Tl1il!J AeUldu,J 'OPTl1O'lu,J.
Hieraus folgt, das Amphikles nicht vor dem Jahre der Prätur
.des L. Hortensius Archont war. Aber der berüohtigte L. Hortensius
war 170 Prätor, nioht 171, wie Homolle und Paris überein
stimmend annehmen (!,iv. XLIII 4. 7. 8 CIA. [I n. 423, u. s.).

Zu einer nähern Fixirung führt uns eine Bespreohung des
Ursprungs der an betreffender Stelle verzeichneten Geldsumme.
Nur eine einzige der von Romolle in Betracht gezogenen Er·
klärungen gestattet es, das Arohontatsjahr des Amphikles einige
Jahre nach 170 anzusetzen. Eine Möglichkeit hiezu bestünde
nämlioh, falls man Zurückzahlung einer von Hortensius bei dem
Tempel gemachten Anleihe annimmt. Aber dass im vorliegenden
Falle auch hieran nicht gedaoht werden kann, ist leicht zu be
weisen. leb will nicht anführen, dass nach Livius Schildernng
von dem räuberischen Prätor kaum zu erwarten ist, dass er sich
aurs Geldborgen oder gar Zurückzahlen ebenso wenig
will ioh betonen, dass der Titel O'TpaTfliOr;; auf das Präturjahr
selbst hinzudeuten scheintj aber für ein schlagendes Argument
halte ich den Umstand, dass in dem betreffenden Zusammenbang
gar niobt von an Private geliehenem Gelde die Rede ist 
hierfür haben die delischen Urkunclen immer eigene Rubriken
und der Name des Sohuldners, der Geld zurückzahlt, in diesen
Reohenschaftsablagen stets im Nominativ, nicht wie hier im Dativ
erscheint. Diese und andere Gründe veranlassen mioh, nach einer
andern Erklärung zu suclum. Und sie liegt nioht fern. Wie wir
buH. VI p. 9 Z. 43 lesen Eie;; arrooOO'lV TOD itpOXPTJG8EVTO<; EIe;;
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TOUt; <1TEq>aVOllt; T4J ßacrlAEl $1A\rrrr41 Kat T4J ßa<1tAEl MacraVVa<1EI
(ä.hnlioh bulI. VI p. 11 Z. 64, Ir p. 571 Z. 21. 24 eto.), so war
an der fraglichen Stelle jedenfalls e\t; urr6bo<1tv TOV rrpOXPIlI1SlvTOt;
el!\; Tav <1TEq>avov 141 I1TpaTll'f4J AeUKllV 'OpTlll1l41 verzeichnet
gewesen a. h. dass die Quästoren des delischen Staates das Geld
zurückerstattet hätten, welches der Staat für die Beschaffung des
goldenen Kranzes des Hortensius vom Heiligthum entliehen hatte.
Die Quä.storen des delischen Staates pflegen nun allerdings nach
Ausweis der inschriftlichen Urkunden noch im selben Jahre, in dem
das Darlehen beim Tempel gemacht wurde, oder höchstens im
folgenden den jeweiligen Betrag wieder heimzuzahlen l - es handelt
sioh hier nioht sowohl um Anleihen aus Noth als um eine Finanz
praxis -, indessen veranlasst uns diese Erkenntniss, einstweilen
uns nicht zwischen den Jahren 170 und 169 fÜr das Archontat
des Amphikles zn entsch6iden. Noch w6iter das Jahr d6sselben
herahzudrücken ist in der Sachlage absolut nicht begründet, auch
wäre der zeitlich6 Spielraum ein s6hr beschränkter. Denn durch
Combinirung der inschriftlichen Angaben bull. 11 p. 338 (Tabe
Trap]€Mßo/Aev • (nämlich die ieporrOlo{ unter dem Archontat des
Amphikles) .. Kat rrapEb[o/Aev TOI<; /A€S' €.auT]oUt; l€POTrOlOlt;
EMA60VTI Kat Tlap/A€VlWVI, wie anstatt Homolles Ergänzung
im Vergleich mit buH. VI p. 29 Z. 2 zu lesen ist) und bull. IV
p. 184 ("Ep/AwV I:OAWVOt; Ta baVEIOV 8 Eba[vEll1aTo] ETr' apxoVTOt;
'AAK1/AaxOU rrap[a. lepJorrOlwv EMASoVTO<; Kat TlaplleVlWVO<;;)
ergibt sich Alkimachus als nächster Nachfolger des Amphikles,
also 1\39 oder 168 Archont, und 166 hOrte bereits die Selbst
herrlichkeit der DeHer mit der Besitzergreifung der Insel durch
die Athener auf.

Raben wir so HomoHe und Paris d6n Ausgangspunkt für
ihre Constrnction der delischen Chronologie der Zeit von 200
bis 170 V. Oh. entzogen, - sie setzen das Ärchontat des Am
phikies ins Jahr 171 - so müssen wir nnn aus den Listen der
im Rechenschaftsbericht des Demares genannten Archonten einen
ll6uen Anknüpfungspunkt zu gewinnen versuchen.

Bull. VI p. 101 f. hat Romolle im allgemeinen dargethan,

1 Im Rechenschaftsberioht des Demares bul!. VI p.l0 Z.43 findet
sich sogar der Fall, dass das Geld, welches der Staat dem Tempel
schuldet, erst im B. Jahr zurückerstattet wird; aber es folgt aus dem
Wortlaut selbst (Ei<; TQ trp0<1olpEtMfjEVOV Ei<; '1'0'0<; O"TElplivou<; etc.), dass
es sich blos um eine Nachtragszablung handelt.
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wie die Aufeinanderfolge der delischen Archonten aus 'den Inven
tarien zu eruiren ist, und seine Methode an der Rekonstruktion
der Archontenserie von Diogenes bis Aristarch erprobt. Noch
gesicherter wird das Verfahren bei Berücksichtigung zweier Be
obachtungen. Erstlioh nämlioh finden wir dies hat schon
Homolle gesehen -, dass Weihgesohenke gleich im nächsten oder
höchstens übernächsten Jahre nach der Schenkung in den Urkunden
aufgeführt werden; zweitens aber lässt sich erweisen, dass in den
häufig wiederkehrenden Formeln aAXoc; <J'TUIlVOc; €1TlTPUq>~V €Xwv'
U1TO T~c; (ToD belva) .• E1T1 (ToD belva apXOVTOe;), •. Ege<J'ö'v
de; TO tepov TalllUI (lepo1TOIol) .•. die betreffenden Talltal oder
\ep01TO!ot dem Jahre des bezeichneten Archonten angehören. Wo
dies nicht der Fall wird ausdrücklich hinzugeftigt, unter
welchem Archonten sie im Amt gewesen sind (cf. buH. VI p. 7 sq.
Z. 21. 31. 34. 35. 36. 41. 48. 60. 69). Nach diesen Gesichts
punkten ergeben sich von Aristaroh ab in chronologischer Abfolge
die Archonten Telesarchides, Diokles, Empedos, Nikias, [Dio
genes1], Demetrios, [Ariston, Apaturios 1], Telesarchidea, Phocaeus,
Demares.

Sehen wir uns ,nUll nach einem zeitlichen Anhalt um.
BulL VI p. 40 Z. 101 lesen wir, dass unter den lEporr01ol

Mnesikleides und PolybuloB, die nach Z. 164 dem Archolltat des
Empedos zugehörten, ein von dem COllsul P. Cornelius Scipio
geschenkter goldner Kranz reparirt wurde (Ka1 OV Eq>a<J'av arro
KaTMTUe~V<Xl E1Tt ~e; aUTl1JV uPX~~ MVll(1lKAelbllC; Kat TTOAU
ßOUAOl\;, OV mxpebWKEV mJTOll\; LW(1l<J'TPCXTOi;; >AIlq>lOU <J'T€q>a.VOv
XPU(10Dv Mq>vTJe; €1Tlypa<PllV EXOVTCX' TT6rrAIOi;; TTorrAtou Kopvfl
AlOe; (1TpaTtlT0c; urraTOC; <PwIlUlwv). Hieraus folgt, dass Empedos
nicht vor 194 oder 191 2, dem zweiten resp. dritten Consulatsjahr

1 Die Notizen über diese Archonten sind in dem Inventar des
Demares zu dürftig, als dass man mit voller Sicherheit über sie etwas
behaupten könnte. Von Diogenes steht es überhaupt nicht einmal un
umstösslich fest, ob er in diesen Zusammenhang Die Abfolge
Apaturios, Ariston scheint durch bulI. VI p. 22 Z. 177 empfohlen zu
werden, im Widerspruch damit steht eine Reihe anderer Erwähnungen.
Erst die Publikation der vielen ähnlichen Inventarien wird volles Licht
in diese Sache bringen.

Ja Die Zählung uach römischen Jahren kann insofern auf die de
lische Ohronologie angewandt werden, als das delische Jahr dem rö
mischen ziemlioh ähnlich war. Die DeHer nämlich begannen ihr Jahr
in der Zeit ihrer Unabhängigkeit nicht wie die Athener mit unserm
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Scipios, das Amt eines Archonten bekleidete 1. Für Demares,
der, wie wir gesehen hahen, der siebte oder aohte Arohont naoh
Empedos war, ergibt sioh darllaoh, dass er naoh 184/83 (187/86)
im Amte war. Da er aber nooh unter Philipps von Makedonien
Regierullgszeit fällt (buH. VI p. 11 Z. 61), der 179 starb, kaUll er
nioht naoh 179 eponymer Beamter gewesen sein. Eine I noch
nähere Beschränkung lässt sich duroh Heranziehnng von Zeile
103 und 104 des Inventariums (p. 40) feststellen. Nämlich aus
den Worten qn6.Aac;; a<; EqJMav Tt'ap€1AllqJEVat Tt'apa Ta,.uwv TWV
frt' apxovTo<;; Telel1apx{bou 61O"fEVOU Kai 'Aht/l6.xou, die nur
auf die vorher erwähnten lepolT01o{ Mnesikleides und Polybulos
sioh beziehen können (Zeile 101), folgt, dass die in Zeile 103
und 104 aufgeführten Gesohenke eben unter diesen Tempelbeamten
in das Inventar aufgenommen wurden. Da nun der Prätor Q.
':abiuB Labeo, der Zeile 103 erwähnt wird, 189 die Prätur be
kleidete, kann Empedos nioht vor 189 und Demares somit nicht
vor 182/81 Archont gewesen sein. Eben dieselben lEPOTt'010i
verzeiohnen aber auoh einen Kranz vom Prätor des Jahres 190
L. Aemilius; also bleibt nach der oben angeführten Verwaltungs
norm, dass nämlioll Geschenke im näohsten oder spätestens zweiten
Jahre nach der Widmung in die Inventarien eingetragen werden,
bloss. die eine Möglichkeit, dass EmpedoB 189 oder 188 und
Demares 182/81 resp. 181/80 die W1Ü'de eines Archonten be
kleideten. Eine Bestätigung erfahrt diese Datirung dadurch,
dass .unter Menekrates, dem 4. Arohonten vor Empedos, gemäsB
Zeile 90 ein goldener Kranz von dem Prätor des Jahres 193
L. Cornelius Scipio geweiht wurde 2 j duroh unsere Bereahnung

Juli, sondern mit dem Januar, der bei den Deliern Lenaeon hiess (vgI.
bull. V p. 28). Die römischen Oberbeamten traten allerdings ihr Amt
in dieser Zeit (222-164) am 15. März an, während der eponyme Ar
chont auf Delos vom Januar ab fungirte. Letzteres folgt aus einer
Notiz eines Inventariums bull. II p. 570 Z. 33 Kai 'IOKOV 'IOV E1fi no
Mßou Kai 'IoO AT!vaul)vo<; ('I{JKOV].

1 Dittenberger syll. p. 520 Anm. 50 meint, dass der Kranz 194,
in Scipios zweitem Consulatsjabr, dedicirt sei. Allein in diesem Jahre
hatte Soipio kaum Veranlassung und Gelegenheit zur Sobenkung.

S Mit Recht hat Dittenberger syll. p. 518 Anm. 43 die Identität
des bull. VI p. 39 Z. 90, 91 genannten Prätors AeuKlo<; KOPVfJAIOl; :bmiwv
mit dem Bruder des Cornelius ScipioAfricanus, der 1935icilien verwaltete,
angenommen. Darum sehe icb um so wenigel' ein, warum er sich
sträubt, den Zeile 100 gelegentlich der Erwähnung der EuO'J,ta'ra 1fav
Tobami genannten Prätor rva'io<; MAEAAIOr als den sioilischen Prätor
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aber sind wir für das Archontat des Menekrates auf das Jahr
193 oder 192 gefUhrt. :Berücksichtigen wir nun ferner, dass
unter Menekrates auch ein goldTlP,r Kranz des Titus vermerkt
wird, der nach Homolles und Dittenbergers übereinstimmender
Ansicht kein anderer als T. Quinctius Flamininus sein kann,
welcher nach Liv. XXXV 23 im Jahre 192 vom Senat in einer
politisohen Mission nach Griechenland gesandt wurde, so dürfte
Menekrates vielmehr in das Jahr 192 und Demares somit 1St/SO
zu setzen sein.

:Bringen wir dieses Resultat (Demares 181 oder 180) mit
dem oben über die Zeit des Ampbikles erlangten (170 oder 169)
zusamme:;). und bedenken wir, dass durch die von Paris bul!. IX
p. 141 f. publicirte Inschrift feststeht, dass 9 Archonten zwischen
Demares und Amphikles im Amte waren, so ergibt sioh,wie
'mir scheint, mit absoluter Nothwendigkeit, dass Demares 180
Archont war.

Wir können also mit Paris' Auseinandersetzungen in dieser
:Beziehung nicht übereinstimmen und müssen der von Homolle
neulich, allerdings ohne :Begründung ausgesproohenen Ansetzung
auf 180 Recht geben.

Auf diesem Datum baut sich die ganze delische Chronologie
der Jahre 200-169 v. Ch. auf. Das Archontat des im ersten
Artikel in :Betracht gezogenen Chaireas fällt, da er der achte
Archont vor Empedos ist, somit in das J abr 196 v. Oh.

des Jahres 195 Gn. ManUns Vulso anzuerkennen. Maelius kommt aller
dings dem irrthümlich vom Steinmetzen eingegrabenen Worte näher.
Aber Dittenberger fügt selbst hinzu' quam tamen illo tempore
etiamtum nobilem Romae fuisse quantum scio nullo alio testimonio
constat'. Unter diesen Umständen glaube ich, da die Emendation Man
liusauch nicht viel schwieriger ist und wir zudem dadurch einen be
kannten Prä.tor dieser Zeit dass wir, zumal bei den vielfachen
Beziehungen Siciliens mit den ägäischen Inseln, wie sie die Inschriften
Idr den Anfang des U. Jahrhunderts bezeugen, an der Lesung Manlius
festhalten dürfen. Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch auf eine In
schrift des Leydener Museums aufmerksam machen, welche von Homolle
und andern, die sich mit den delischen Inschriften beschäftigt haben,
bisher in ihren Arbeiten übersehen worden zu sein scheint (Janssen
Musei Lugduno-Batavi Inscriptiones Graeoae et Latinae p. 20 t. UI).
Sie bezeugt ebenfalls die enge Verbindung zwischen Delos und Sicilien
und fällt, aus der Erwähnung des in mehreren delischen Inschriften
genannten TllAe!1Vll(jTo~ 'Apwn.ibou (cf. bull. VIII p. 87 f., 1280, II 831,
IV (338) 351, VI 18 Z. 140) zu gleichfalls in den Anfang
des H. Jahrhunderts.
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111. DlonY808 Sminthios in Lind08.

L. Ross hat in seiner Sohrift cHellenica' Leipzig 1846, p. 114f.

eine von ihm auf der Akropolis von Lindos kopirte Inaohrift
puhlizirt, die in mancher Beziehung unser Interesse verdient.
Die Paläographie derselben ist naoh Ross' Aussage klein und
nachlässig, fast oursiv, daher schwer leserlich. Zudem hatte der
verdiente Gelehrte nicht genügend Zeit, mit Musse die Kollation
und Entzifferung vorzunehmen. Daher bietet seine Abschrift,
was sonst bei Ross bekanntlich nicht der Fall zu sei~ pflegt,
manche Liioken und Verlesungen.

Da es nun allen Anschein hat, dass die betreffende Insohrift,
wie so manohe andere, heute verschwunden ist, und meines Wis
sens noch Niemand die Heilung der bezeichneten Sohäden sich
hat angelegen sein lassen, wollen wir im folgenden den Versuoh
machen, in einige Partien Sinn und Zusammenhang zu bringen.

Wir geben zunäohst den Wortlaut der Inschrift und zwar
mit Ausnahme der unsichern und unentzifferten Stellen nach Ross'
Lesung.

. TtEpl xopa[r ]wv .
]O'TpaTou, TOU ll€ <AAiou <Pollo

Tte[i]9Eu~, [8]100'(9u]ou EvllEKIXTa, eboEe IlIXO'TpOlr;
5 Kat AWbtou;' E1tI0'TaTiiv rvw/.ux· ETtEtbi) TtAElO'-

Tav Ttp6vmav Ö O'uIlTta.; bä/.lor; ö[TtEcrXeTO?] Et~ TO
TU~ TOU 81OVUO'OU TEt/.lUC;; O'uv[nlPE1v? KaAw.; Kat
arwvac;; T€.Aeiv Kal TtOVTtU'; Kat 9uO'iae;;
EI:EMEI.\C . . , xoparwv TtmOUJ,.lEvOl aY[pEO'W?

10 Kat TtOAEm'iv Kat ~EVWV O/.lOlW~ b€ Ka[l _ .
01 E1~ TUV TtOTt TOV BEOV euO'eßEUlV . • . . . .
TAl- bEMX9at AlVMOIr; Kupw9EVTO~ TOU-
bE TOi) \jJa<plO'/.laTo,; Ta /l€V äHamxvTa yEi
vE0'6at TtEpt TOV :E/.llv8l0V KCtTu TAP . . . .

15 rEI:EMA AlVM[wv] . . a'ipEicr6wv (b€ Tol .
Tol aEt ~v apxii [E]6vTE~ TTOT . . , ,
a\pOU/.lEVOlr; xoparoic;; Kat dHme;; xoparol~

EK TWV KaTOlKEuvTWV Kal YEWPYEUVTWV €V
AlVM<t TtOAEl '=:ENOY:EE.=:EIKAMMTINE:EETTAN

20 rENQNTAl' Tol b€ a'ipegevTEl; crTEAMvTW
TTOTITAN €V TOl~ :E/.lw910l'; lKaO'To<j; KaM-
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rrEp Kal TOUe;; ((hhOUe;; TIEPIANTANeAI rrOl
ElcrBW\I ENleYLIANANE . Elm~"'{EENOYCIN
TQlu. s. w.
Allgemein möohte ich noch bemerken, dass - nach der

.Abschrift von Ross, die hierin wohl auf Genauigkeit Anspruch
machen darf die Urkunde weder crTOIXllMv geschrieben war,
noch durellgehend die gleiche Anzahl Buchstaben auf die Zeilen
kam. Die vollständigen Zeilen (4, 5, 12, 13, 17, 18, 20, 21)
haben 36, 36, 32, 32, 36, 33, 32, 33 Buchstaben. Demgemäss
(vgI. auch Ross' Andeutungen) scheint es, dass in der ersten Hälfte
des Dekrets die einzelnen Zeilen durchsehnittlich c. 36, in der
zweiten c. 33 Buchstaben enthielten.

Soweit ist der Inhalt Beschlusses klar, dass nach dem
Vorgange des Gesammtvolkes von Rhodos (6 crullrrae;; MlloC;;) sich
auch die Bewohner der Gemeinde Lindos beeilen, dem Dionysos
möglichst viel Ehre zu erweisen, und Bestimmungen rur die Wahl
von Ohoregen für die Festlichkeiten treffen. Im einzelnen aber
ist noch vieles dunkel.

Zunächst den Wortlaut der fehlenden Eingangsformel betref
fend lässt sich natürlich nichts mit voller Sicherheit behaupten.
Indessen kennen wir genug ähnliche Dehete von Rhodos, um
mit einiger Wahrscheinlichkeit die allgemeine Fassung angeben
zu können. Es wohl etwas dagestanden haben wie: ['Ayaea
T\Jxa . 'EKKAfJcria<; (oder vielleicht wahrscheinlicher ayopii<; oder
crUAAOYOU) Kup[a<; YEVOIlEVUC; f.V 8Hhp4', (.6.lOvucri4' oder ähnl)]
1TEpl xopaywv [lrrl iEPEW<; 'ABavii<; (dies glaube ich eller, als
.o.IOVUcrOU) KaAAI]crTpurou, TOU be <AAiou <Poborrei8eUl;;, .o.lOcre60U
€VbEKUTU, lboEe IlclO'TpOl<; KaI AtvMo\(;;. .

Das Collegium der emcrTclTaI, der obersten Municipalbeamten
yon Lindos, motivirt nun seinen Antrag damit, dass die rho
disehe Gesammtgemeinde beschlossen habe, den Dionysos duroh
Wettkämpfe, Festzüge und Opfer zu feiern, und die Iindisohe
Gemeinde in dieser Beziehung nicht nachstehen oder vielleicht
aber auch nicht ungehorsam sein - dürfe.

In dem entspreohenden Texte passt nach dem ganzen Zu
sammenhang und dem Verhältniss zwischen Gesammtgemeinde und
Municipium jedenfalls Wachsmuths Conjectur ö[rre8ETo besser, als
ö[rrecrXETo, was Ross vermuthet. So heisst es bei Herodot IV
135 TaOTa. TOtcrl örroAE11Tollevolcrl urro8ell€VOC;; Ö .o.apEloc;; ..
nrrellETO errl TOV "lcrTpOV, im Sinne yon 'anempfehlen). Darum
möchte ioh auch für das nichtssagende KUAWe;; KaI einen Begriff
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wie KEAEUWV oder etwas ähnliches ergänzen. Nach Kat TtOVTt&.~

Kat SU9"I<X<;; fehlt wohl ein Wort wie liYEIV, KOMil:€LV oder ein
ähnliches. Aus den znnäohst folgenden Wortüberresten EIL:MEAC
... lässt sich in Anbetraoht dessen, dass bisher nooh kein Zeit
punkt fUr die Feier angegeben ist, ferner dass aus der folgenden
Wortverbindnng xopaTwv TtOlOUMEVOI a'lpEO"LV folgt, dass jene
corrumpirten Worte mit dem vorhergehenden in Beziehung zu
setzen sind, sohwerlich etwas anderes herauslesen als ENL:MINO[
IOIL: (lv L:Mlveiolc;) oder «]d L:~llve(i4J oder mit Wegfall von
aYELV am Ende der vorhergehenden Zeile EKaO"T4J eT]E\ :LMLV8[t4Jl,
was durch Zeile 21 bestä.tigt wird. Das Reoht aber, uns derartig
einer Absohrift Ross' gegenüber zu verllalten, gibt nns nioht blos
das oben Gesagte, sondern vor Allem ein Doch zn besprechendes
Beispiel, das mir absolut sicher zn sein soheint.

Der Uebergang vom Singular in den Plural 0 O"u~Ttac:; bu
J.I0~ .•. TtOlOU~EVOI alpEO"lv hat naoh dem Colleotivbegrjjj zumal
in dem bekannten Stil der Inschriften niohts auffallendes. Ebenso
wenig ist es naoh TtOlOU~EVm a'lpEO"lv nöthig €K n:avTwv oder
ähnliohes zu ergänzen, wie eine koische Insohrift zeigt (Anoient
Greek insoriptions in the British Museum II p. 104 D. 3379),

Wir erfahren also aus diesen Worten, die ganz in Ordnung
sind, dass die rhodische Gesammtgemeinde beschlossen hatte, für
die Feier des Dionysosfestes an den Sminthien Choregen nioht blos
aus der Zahl der Bürger, sondern auch der Fremden zn wählen.

Die folgende Partie ist ganz bruchstückartig. Dooh scheint
mir aus den Worten OMO{W~ bE . . . Eil: Tav TtoTl TOV eEOV EU
(j'EßElav .. , die nooh gleichmässig von E-TtElbil abhängig sind,
und der Erwägung, dass ein das Dekret der Lindier motivi
render Grund vor Allem an dieser SteHe am Platze ist, zur Ge
niige hervorzugehen, dass es sioh blos um die Lindier und ihre
nicht geringere Gottesfnrcht handeln kann. Darum möohte ioh
mit Berüoksichtigung von Wendungen wie Le Bas n. 519 KaAw~

OE lXI mlO"av O"Ttoubnv 1~<pEpE0"6al €~ TqV Ttpoc:; [auTouc:; EU
(JEß]Elav n. ähnl. ergänzen:

o~oiw~ b€ Ka(l Aivb\-
Ol etc; Tav TtOTt TOV eeov EUO"EßElaV [l~<pEPOV

Tal.
Doch da ich keinen Beleg für eiC;<pEp€O"Sm absolut gebrauoht im

1 Das iota sllbscriptum scheint sioh allerdings in der Inschrift
nioht vorzufinden.
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Sinn von •beitragen) sehe, mag dessen Platz ein ähnliohes Wort
eingenommen haben.

Wenn die €liu1'raTcu aber auf diese Weise ihren Antrag
damit begründen, dass die Lindier nicht minder den Dionysos
hochhalten, als wie die Gesammtgemeinde, so ist dies meines
Erachtens mehr eine loyale Erklärung oder bezeichnende Phrase;
rechtlich sind sie genöthigt, den Beschlüssen der Gesammtgemeinde
ohne weiteres naohzukommen.

Doch sehen wir, was sie besohliessen. Auoh hier ist wie
der verschiedenes nioht in Ordnung. Zunächst liest man Z. 14,
15 K(mi TAP .... rEII:MA; der Sinn davon kann nur sein
t gemäss des Beschlusses' oder' der alten Sitte der Lin-

, also KllT(l T[O] qJ[a[cp]El(J1..I1l AlVMUJv oder TO apxalov
ifal(Jl..IlX, doch ziehe ich ersteres vor. Wer sind die hiernaoh ge
nannten TO\ ud €v &Px~ [E]6vTE~? loh glaube, C. Wachsmuth
hat das Richtige getroffen, wenn er aus der andel'wärts von den
Epistaten wiederkeluenden Formel 'rol. [UEt] €v &PX~ Mvw;; (cf.
Anc. Greek inscr. in the Brit. Mus. Ir p. 133 Z. 50) und dem,
was über ihre Funktionen bekannt ist, schliesst, dass sie auch
hier erwähnt waren. Aber noch ist rings herum alles dunkel.
Eine Bestimmung, dass die im Amt befindliohen Epistaten zu
etwas gewählt werden sollen, ist absurd. Also kann ulpdcrOUJv
nur aktiven Sinn haben und zwar legt uns das nach Ev apx4
EOVTE<;; folgende TrOT . _ nabe, wegen der nach A1VMUJv ersohei
nenden kleinen Lücke zu schreiben rroTulpdcreUJv [bf. TOt E1!l(JTa
Tm] TOt &d EV &px4 MVT€<;; rrOT[l. • ___ Doch was und wozu?
Die erhaltenen Worte lassen, glaube ioh, es immerhin erkennen,
worum es sich handelt. Es wird hier nntersohieden zwischen
zwei Klassen von Choregen; die zweite ist gewählt aus der Mitte
der KlXTOlK€UVTE<;; und der l€UJPl€UVT€<;; €V AlVMq. rrOA€t _ .• ,
doch wohl der Metöken 1. Darnaoh ergibt sicb, dass die an-

1 Kuhn, Ueber die Entstehung der Städte der Alten, Leipzig 1878,
bemerkt p. 215 ganz riohtig, dass tnvMa 'l'l'6ku; nicht blos die Stadt
Lindos an und für sich, sondern auch das ganze Stadtgebiet bezeichnen
kann, so dass sich der etwas auffallende Ausdruck Y€WPT€UVT€<; b !IIV

Mq 'l'l'6k€1 immerhin erklären lässt. Dagegen kann ich keineswegs zu
stimmen, wenn er S. 214 diese K<lTOIK€UVT€<; und T€WPT€UVT€<; als
'l'l'kfl8o<; TWV AwMwv, die Bevölkerung von Lindos auffasst.
Es ist ja richtig, dass naoh der Gründung von Rhodos kein politisoher
Volkskörper von IJindos mehr bestand, indessen blieben die Unterschiede
zwischen Altbürgern und zugewauderten Fremden, namentlich da sich
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dare Klasse von Choregen aus den eigentlichen Bürgern von
Lindos gebildet sein muss: ganz dieselbe Unterscheidung, wie
wir sie im Dekret der rhodischen Gesammtgemeinde gefunden
haben. Auf Grund dieser Erkenntniss scheint mir folgende Er
gänzung sicher: nOT[\ Toi~ EK Awbiwv alpOUJlEVot~ xopaToic;;
Kat tl>">"o[U]~ xopalO[u]e;; EK Tmv KctTOll<:€UVTWV Kat T€WPT€UV

TWV tv Awbfq. n6>..o !;ev[wv] g!;. Nun ist der ganze Hergang
klar, Die Lindier hatten ein Dekret für die Wahl von Cho
regen für die Dionysosfeier erlassen, ohne darin die in Lindos
wohnenden Fremden hel'anzuziehen. Da beschloss die rhodische
Gesammtgemeinde, das Fest des Dionysos in ausgedehnterem
:Masse zu feiern und auch die Fremden zur Choregie zu veran
lassen. So sehen sich die Lindier genöthigt, zu ihrem früheren
Beschluss einen Zusatz zu machen. Und zwar geben sie es den
Epistaten anheim, aus der Zahl der in Lindos wohnenden und
Aeoker besitzenden Fremden 6 Choregen zu den (wohl vom Voll,)
aus den Bürgern Gewählten hinzuzuwählen.

Ueber die nnn folgenden bis jetzt gar nieht entzifferten
Worte EIKAMMTINE:EETIANfENQTAI kann meines Eraehtens
gar kein ZWeifel beRtehen. Es ist zu lesen d KlX Jl[Tj] TtV€~

f.Tl"lXVT~[AA]WVTctl. Die Formel d Kct /.l~ ist ja im Dorisehen ge
läufig. Die Epistaten sollen also nur für den Fall Choregen aus
der Zahl deI' Fremden wählen, wenn sich Niemand von ihnen
freiwillig zu dieser Leistung meldet. Dieses Beispiel zeigt deut
lich, daSll wir Ross niebt zu nahe getreten sind, wenn wir nieht
unbedingt an seiner Abschrift festhielten.

Es folgen nun spezielle Vo1'sehriften für die Choregen, die
wenn erhalten, uns sicher sehr interessante Aufsehlüsse geben
würden. Aber auch aus der behandelten Partie lassen sieh
mallehe neue Gesichtspunkte gewinnen, wie ieh bei anderer Ge
legenlleit nachzuweisen versuehen werde, Nur auf einen Punkt
will ich jetzt noch hinweisen.

In Zeile 14 wird Dionysos :EJ.liv81O~ genanntj denn dass
blos auf ihn dies Epitheton sieh beziehen kann, seheint mir dureh
den Zusammenhang gesiehert. Heffter hat in seinem Buche C Die
Götterdienste aufRhodos', Heft III, Zerbst 1833, p, 42 vel'muthet,
dass das· bei Athenaeus und anderwärts erwähnte rhodisohe Fest

in Lindos fast alles um sakrale Angf'legenheiten drehte, sicherlich wei
terbestehen. Die ganze Frage werde ich nächstens in einem andern
Zusammenhang ausführlicher behandeln.
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L/lLVelll, über das ein gewisser Pbilomnestns ein eigenes Werk
geschrieben hatte, zu Ehren des Apollon LlllVelOe;; gefeiert wor
den sei. Unsere Inscbrift belehrt uns eines bessern: es ist Dio
nysofl, dem es gilt.

Der Dionysosdienst in Rhodos und Lindos ist litterarisch
und inschriftlich öfters bezeugt. Für Rhodos lrommt die Inschrift
Ancient Greek iusc. of the Br. Mus, II n.343 (Z.28) in Betracht
(EV Tq. uropq. rrapa TOV ßWlloV TOV TOU ßIOVUO'OU); für Lindos
sind zu nennen Rev. arch. 1867 I n. p. 31 Z. 4; Ross, Archäol.
Aufsätze II p. 5% n. 7, 603 n. 12, wo Priester des Dionysos ge
ehrt werden. Auch auf rhodischen Kupfermünzeu findet sich bis
weilen statt des gewöhnlichen Heliostypus der Dionysoskopf mit
dem Epheuluanz. Litterarisch ist er unter andern von Aristides
berührt, der von den Wettkämpfen, die auch in unserer Inschrift
Erwähnung finden, in seiner Rede 'POMOle;; rrEpl o/lovolae;; (XLIV
570 Din.) sagt: urroßA€\jJaT€ ?lTj Kai rrpoe;; TOUe;; Tplrro?lae;; TOUe;;
EV ßlOVUO'OU TOUTOUO'I' .. ap' OOV rrOT' <Xv OUTOl O'meijvm öo
KOUO'lV ~/l'lv TWV XopWV EV mho'le;; /laXOI1€VWV; sebr wichtig ist
auch Strabos Bemerkung XIII C 605 Kat E.v Ti;j TTaplllvi;j Ö' i!O'Tl
XWPlov T<l Llllv8ta. KaAOUI1€VOV, Kat EV 'P6bljJ Kai E.v MvbljJ Kai
aAAOet bE rroAAaxoU. Schliesslich haben wir noch einen gewich
tigen Zeugen an dem rhodischen Monatsnamen LlllV81Oe;;.

Zunächst würde die Frage zu beantworten sein, wie Dio"
nysos zu einem von Apollo gebräuchlichen Epitheton kommt.
Dann aber hätten wir die Stellung des Sminthios im rhodisohen
Kalender zu erörtern und zu sehen, ob wir nicht aus der Jahres"
zeit etwas näheres über das Dionysosfest erschliessen könnten.

Allein für jetzt genügt es mir, auf diesen Punkt hingewiesen
zu haben.

IV. Anlphorenstempel ans Knidos und Rhodos.

Herr Prof. Zangemeister hat die Güte gehabt, mir folgende
sieben von ihm selbst gemachte Abschriften knidischer und rho'
discher Amphoreustempel, die sich im Museum Ravestein zn
Brüssel befinden, mitzutheilen. Dr. Ravestein hat in seinem Ka"
talog (deuxieme edition Brnxelles 18H4) p. 1G9 n.589 eine kurze
Notiz darüber gegeben. Allein die bisherigen Lesungen sind
weder vollständig noch genau, so dass es sich wohl der Mühe
lohnt, diese Stempel von neuem herauszugeben.
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I. Knidisohe.

1. In Rundschrift um ein Bukranion.
'-1111/1111/IAIM RI!OT/II/IIIIIIIIIIII.lION

Beispiele wie bei Dumout, IUBcriptions ceramiques de Grece, Ar
chives des l\'IisBious scientifiques 2 Serie VI p. 202 n. 352 f.,
p. 355 n. 128 f. u. a. zeigen, dass E[TIl 0a jAIJlßpOT[(ba oder
ou KV1]biov zu ergänzen ist. EbenBo wird CIG. III praef. p. XV
n. 90 statt 0aALEapxou] 0aAt[JlßpOTOU oder -JlßpoTlbo: zu ergän
zen sein.

2. Zu heiden Seiten eines Bukranion.
ITII '\NIAN

6.PO CKlpT
OY ttNI61

Ein Vergleich mit Damont p. 155 n. 82 f., 268 n. 140 f., p.286
n. 89 f. ergibt, dass wohl EJTIL 'AV[T]6.vbpo[u I:Ki[pT]OU KVLbi[ov
zu lesen ist.

3. Rechts ein Weinblatt (?).

MIIIIIIIIOY
AZTYI101II11II

Was in MIIIII/OY für ein Eigenname, ob Mocrxo<;;, MOcrKO<;;,
MUpJlIO<;; etc, zu vermutheu ist, kann ich wegen Undeutlichkeit des
Emblems nioht erkennen.

)AcrTuVO[/lOU weist auf Knidos hin, cf. Damont p. 141 n. 1. 2.

4. Reohts ein Stern.
EIIIIII 0(1 A[YC
AI"A01NOY
1/1111111nml//111/

Dieser Sternpel ist identisch mit Stoddart, transaotions of the
royal society of Literature IV p. 24 n. 23 (CIG. III praef. p. XV
p. 58). Cf. Stoddart, trans. UI p. 123 An. 38. Vergleiohe auch
Dumont p. 142 n. 1 f. u. a.

E[TIl 6]lOKAei)~

'Ara8ivou
KVlbJiov.

II. Rhodische.

5. ETlIhl PII:TO
/II\/IIIIXOV
t::,.f\AIOY

Die Stempel CIG. III praef. p. VII n. 127 f. u. a. zeigen, dass
die Lesung
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Errl •ApU1TO
Ila]xou
b.[a]AtOV

sicher i;t. Der b.aAlo<; ist bekanntlich ein rhodisoher Monatsname.

6. Links 2 undeutliche Embleme.

ETIlb.IONYI/I///III
IEPQNoI:

Errl b.lOvu[O'iou
<lepUlvo<;.

Der Name Hieron ist auf rhodisohen Henkeln häufig, selten auf
knidischen. Cf. 'Ae~ValOV III p. 238 n. 110 f. u. a.

Als siebten füge ich folgenden unsichern Stempel um das
Emblem einer Amphora bei:

7. 1//I//AANl\lOCENEYC////
Vielleioht ist vom dritten Buohstab6n ab 'AvhpOTevEvt;;, ,Avhpo
0'6ev€vc;; oder etwas ähnliches zu lesen.

In Betreff der Bedeutung dieser Namen verweise ioh auf
die einsohlägigen Arbeiten von Stoddart, Franz, Dumont u. a.

Doch kann ioh Dumont nioht zustimmen, wenn er insor.
ceram. p. 39 und 56 einen der auf rhodisohen Henkeln
Beamten q;poupapxoc;; nennt. Die Verhältnisse von Knidos,
dessen Henkeln der q;poupapxoc;; bisweilen genannt ist,
auf Rhodos zu übertragen, ist, wie die Inschriften zeigen,
aus nicht zulässig. Auf keiner aber der vielen l'hodisohen
sohl'iften, aus denen wir bereits alle mögliohen Beamten kenn
ist des q;poupapxoc;; Erwähnung gethan. Also entbehrt Dum
Vermuthullg jedes Anhaltes. Hingegen möchte ioh glauben,
haben es mit dem uTOpavollOC;; zu thun. Dass die Henkel
rhodisohen Weinamphoren amtlich mit einem Aiohungsstem
versehen wurden, ist ja bekannt. Also ist es naheliegend,
diejenigen rhodisohen Staatsbeamten zu denken, welohe mit
Regelung der Handels- und Verkelwsverhiiltnisse im Allgemei
oder der Ueberwachung der 1\Jlass- und Gewichtsnormen im
zieHen betraut waren. Als solche ersoheinen aber naoh dem
d. 001'1'. hell. VII p. 97 publizirten Volksbesohluss die ur
VOIlOl, deren Name aus dem Z. 11 erwähnten uTOpaVo/llOv
entnehmen und wahrsoheinlioh auch Zeile 8 6 Tpaj.tllaT€ut; [
ayopavollUlv (statt Tat; ßOUAeXt;, wie Collignon meint) zu el'
ist. Hier reguliren sie nach den Bestimmungen des Volkes
Oelverkauf. Dazu stimmt, dass rler uyopavolloc;; auf den H



Zu Ithodischen und Delischen InschriFten. 241

keIn anderer Städte in der That bisweilen ausdrücklioh vermerkt
ist (cf. Dumont inser. cer. p. 142).

Für die Chronologie dieser Stempel, eine namentlich für
die Handelsgeschichte wichtige Frage, sind wir bis jetzt so gut
wie ganz auf die paläographischen Indicien angewiesen und so
mit ziemlich ,übel daran. Doch lässt sich in dieser Beziehung
sicher weiter kommen. Bekanntlich begegnen dieselben Namen
und Zeichen, wie sie sich zu tausenden auf den Amphorenstem
peln finden, wieder auf den Münzen der betreffenden Städte.
Darum glaube ioh, dass sich durch eine umfassende Vergleichung
beider mit Zuhülfenahme der Steininschriften namentlioh bei den
rhodischen Stempeln manoher chronologische Anhalt gewinnen
Hisst, was auch für die Numismatik, spez. die Erkenntniss der 
Münzzeiohen nioht ohne Nutzen sein dürfte.

Heidelberg.
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